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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1984

Norm

DSt 1872 §27

Rechtssatz

Die gerechtfertigte Ablehnung eines einzelnen Disziplinarratsmitglieds bewirkt keinesfalls eine Befangenheit des

gesamten Disziplinarrates. Der Beschuldigte hat keinen Anspruch auf Delegierung wegen Befangenheit des

Disziplinarrates, solang dieser aus unbefangenen Mitgliedern gebildet werden kann (VfGH - Slg 5657).
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